Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Informationen zur Anerkennung 
ausländischer Studienleistungen Bachelor
[image: image1.wmf]Wichtig: Dieses Merkblatt bezieht sich ausschließlich auf die Anerkennung von Studienleistungen der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Informationen für die anderen Fakultäten finden Sie unter http://www.euv-frankfurt-o.de/de/internationales/euvstudis/anerkennung/index.html .

Zuständig für die Scheinanerkennung der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ist die Abteilung für Internationale Angelegenheiten in Zusammenarbeit mit dem Prüfungsausschuss der Fakultät. Ansprechpartner: Torsten Glase, erasmus@euv-frankfurt-o.de, Tel: (0335) 5534-2595. Eine Anerkennung von Studienleistungen direkt bei den entsprechenden Professoren ist ohne Ausnahme nicht möglich. 
Regeln für die Scheinanerkennung

	Studiengang
	Bei Auslandsaufenthalt
	

	
	1 Semester
	2 Semester
	Doppelabkommen

	BWL/VWL 
	45 Credit Points
	45 Credit Points
	ggf. mehr als 45 Credit Points

	
	Nur Studienleistungen aus der Profilierungsphase sind anerkennbar, entsprechend ist eine Befreiung vom Nachweis der Fremdsprache nicht möglich.


	IBWL/IBA 
	45 Credit Points
	45 Credit Points
	ggf. mehr als 45 Credit Points

	
	Nur Studienleistungen aus der Profilierungsphase sind anerkennbar.

Vom Nachweis Fremdsprache in der Profilierungsphase kann befreit werden, wer im Ausland Leistungsnachweise im Umfang von 15 Credit Points (dies entspricht in der Regel drei anerkennbaren Leistungsnachweisen) erfolgreich absolviert hat.
HINWEIS: Im Rahmen der Anerkennung eines Auslandsstudiums für den Nachweis der Fremdsprache in der Profilierungsphase, bekommen Sie kein Sprachzertifikat (Unicert) ausgestellt. Sie werden lediglich vom Nachweis der entsprechenden Fremdsprache in der Profilierungsphase befreit.


Anmerkung: Vor dem Erwerb der Leistungsnachweise im Ausland sind die einzelnen Zugangsvoraussetzungen der Lehrstühle für die Anmeldungen zur Bachelorarbeit zu beachten (die vorherige Absprache mit den Lehrstuhlinhabern vor dem Auslandsaufenthalt ist zu empfehlen).

Ablauf der Scheinanerkennung

1. Eine Aufstellung aller im Ausland erbrachten Studienleistungen (sog. Transcript of Records) wird nach Beendigung des Auslandssemesters vom Internationalen Büro der Partneruniversität an die Abteilung für Internationale Angelegenheiten der EUV gesendet (manchmal auch direkt an die/den Studierende(n)). Dieses Transcript of Records kann in Raum AM 213 abgeholt werden.

2. Für die Anerkennung müssen die folgenden Unterlagen in Raum AM 213 eingereicht werden:

· Transcript of Records im Original

· ggf. das Formular über die Anerkennbarkeit ausländischer Studienleistungen (Formular A)

· Antrag auf Anerkennung ausländischer Studienleistungen (Formular B)

3. Die anerkannten Leistungsnachweise liegen dann in Raum AM 213 zur Abholung bereit.

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Formular B Bachelor – NACH dem Auslandsaufenthalt: 

Antrag auf Anerkennung ausländischer Studienleistungen

	Name, Vorname:


	
	Geburtsort,
-datum:
	

	Auslandsaufenthalt von-bis (Monat/Jahr)
	
	Matrikelnummer
	


	Name der ausländischen Hochschule (vollständiger offizieller Name in der Landessprache, bei nicht-lateinischen Schriftsprachen auf Deutsch) incl. Angabe des Staates:

	

	Studiengang: [  ] BWL / [  ] IBWL / [  ] VWL / [  ] IBA


	Lfd. Nr.
	Titel ausländischer Leistungsnachweis
	ausl. Note
	Modulnummer lt. SPO (einzusehen unter www.wiwi.euv-ffo.de)
	PS/EL

	Credit Points

	Int. Verm.

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	


Bevor die anerkannten Leistungsnachweise ausgehändigt werden können, müssen Learning Agreement, Confirmation of the Host Institution, Studentenbericht, Erklärung der Ratenzahlung bei Erasmus eingereicht werden.

Antrag auf Befreiung vom Nachweis Fremdsprache in der Profilierungsphase der Studiengänge IBWL und IBA
Voraussetzungen: Vom Nachweis Fremdsprache in der Profilierungsphase der Studiengänge IBWL und IBA kann befreit werden, wer im Ausland Leistungsnachweise im Umfang von 15 Credit Points (dies entspricht in der Regel drei anerkennbaren Leistungsnachweisen) erfolgreich absolviert hat.
Alle Scheine müssen in der oben angegebenen Sprache absolviert worden sein. Kopien der Scheine müssen diesem Antrag beigefügt werden, sofern diese nicht mit diesem Antrag anerkannt werden sollen. 
Antrag auf Befreiung vom Nachweis der Fremdsprache in der Profilierungsphase:
 [  ] ja / [  ] nein in der Sprache _________________
_______________
__________________________________________________

Datum


Unterschrift AntragstellerIn (nicht benötigt bei E-Mail-Versand)
Antrag am PC ausfüllen und per E-Mail an erasmus@euv-frankfurt-o.de senden oder in AM 213 bei Herrn Torsten Glase abgeben. Eigenleistungsscheine als Datei senden, nicht ausdrucken!
� PS = Prüfungsschein, EL = Eigenleistungsschein; EL erfordert eine oder mehrere schriftliche Arbeiten mit einem Gesamtumfang von mind. 10 Seiten.


� i.d.R. 5 Credit Points, mehrere themenverwandte Veranstaltungen können als eine anerkannt werden.





